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RS OGH 1986/11/19 9Os45/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1986

Norm

StPO §226

StPO §275

Rechtssatz

Zur Frage der Verhandlungsfähigkeit im allgemeinen und im besonderen (hier: eines Angeklagten, der zufolge

traumatisch bedingter Aphasie sich weder mündlich noch schriftlich ausdrücken kann und auch keine Zeichensprache

beherrscht).

Entscheidungstexte

9 Os 45/86
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